
Gesundheitliche 

Versorgungsplanung nach § 132g SGB V 

Ein Beratungsangebot der Krankenkassen für 

Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen 

und Einrichtungen der Eingliederungshilfe 

Kontakt der Einrichtung: 

„Damit ich mich auf das Leben 

konzentrieren kann, 

sorge ich jetzt schon vor!“ 

Dann kann ich mich jetzt auf 
das Leben konzentrieren! 

 

Danke für Ihre Unterstützung! 

 

www.gvp-agate.de 



★ Weil Sie, als mein/e Hausarzt/ärztin meine 

gesundheitliche Versorgungsplanung kennen 

sollen. Damit man mich einmal so behandelt, 

wie ich mir das gewünscht und aufgeschrieben 

habe, ist ihre Unterschrift wichtig. 

 
★ Weil Sie, als mein/e Hausarzt/ärztin, unter 

bestimmten Voraussetzungen am 

Beratungsgespräch beteiligt werden und 

dieses mit der Krankenkasse abrechnen 

können. 

 
★ Weil Sie, als meine rechtliche Vertretung 

meine gesundheitliche Versorgungsplanung 

kennen sollen. Damit man mich einmal so 

behandelt, wie ich mir das gewünscht und 

aufgeschrieben habe, ist ihre Unterschrift 

wichtig. 

 
★ Ich bitte Sie deshalb, meinen Versorgungsplan 

zu lesen und ihn zu unterschreiben. 

 
★ Alle wissen dann, was sie in meiner letzten 

Lebensphase tun sollen. 

★ Der Paragraf 132g SGB V steht im Hospiz- und 

Palliativgesetz von 2015. 

 

★ Ich erstelle mit den Beratern der Einrichtung 

meine eigene gesundheitliche 

Versorgungsplanung. 

 
★ Dieser Versorgungsplan ermöglicht mir mehr 

Selbstbestimmung und Teilhabe. 

 
★ Darin erkläre ich, welche medizinischen 

Behandlungen ich einmal am Lebensende 

möchte und welche nicht. 

 
★ Ich spreche darüber, was bei mir in einem 

medizinischen Notfall gemacht werden 

darf und was nicht. 

 
★ Ich spreche darüber, wie ich einmal in meiner 

letzten Lebensphase versorgt werden möchte. 

 
★ Ich lege in meinem Versorgungsplan fest, wo 

ich einmal in meiner letzten Lebensphase 

versorgt werden will. 

Warum haben Sie diesen 

Flyer bekommen? 


